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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	Kurzbesch: Montage Fertigteilhalle, Säulen und Binder versetzen
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	Hinweis: KJBGVO §6 Abs.1, Z18,21 §7 Z1,3,4,5
	Angaben: Zugang über Bauteile zum Fixieren von Bauteilen, Lösen oder Befestigen von Anschlagmittel sind für Jugendliche und Lehrlinge verboten (Bau V § 85 Abs.4 Z4 - gelten nicht als erfahrene Arbeitnehmer)
§7 Z3 erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung, unter Aufsicht durch unterwiesene, erfahrene und körperlich geeignete Jugendliche bei günstigen Witterungsverhältnissen;
§7 Z4.erlaubt ab Beginn der Ausbildung ist die Mithilfe beim Aufstellen und Abtragen von Gerüsten sowie bei der Instandhaltung von aufgestellten Gerüsten bis zu einer Gerüstlage von 4 m Höhe unter Aufsicht;
§ 7 Z5 erlaubt nach zwölf Monaten Ausbildung unter Aufsicht auf Gerüstlagen über 4 m Höhe, wenn sich die Aufsichtsperson oder in deren Abwesenheit der gemäß § 4 Abs. 4 BauV bestellte Arbeitnehmer vor Beschäftigung des Jugendlichen durch Einsichtnahme der Vermerke vergewissert hat, dass das Gerüst ordnungsgemäß überprüft wurde und keine Mängel aufweist.
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	Gefährdung: Fehlende Montageanweisung
	Gefährdung:  Fehlende Kontrolle der Bauteile auf Tragfähigkeit
	Gefährdung: Falsche Handhabung der Bauteile
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	Gefährdung: Absturz von Personen
	Gefährdung: Gefährdung anderer Personen durch herabfallende Gegenstände
	Gefährdung: Kopfverletzung
	Gefährdung: Fußverletzung
	Gefährdung: Handverletzung
	Massnahmen: * Erstellung durch fachkundige Person (schriftlich, Zeichnungen, siehe auch BauV §86)
* Festlegung der für die Durchführung der Montagearbeiten erforderlichen Standplätze, die Absturzsicherungen, die Schutzeinrichtungen und die Befestigungseinrichtungen für die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz.

	Massnahmen: * Vor dem Transport und Einbau auf sichtbare Beschädigungen, Verformungen und Risse prüfen.
	Massnahmen: *  Lagerung, Transport und Einbau so vornehmen, dass sich die Lage der Bauteile nicht unbeabsichtigt verändern kann.
* Transport möglichst in der vorgesehenen Einbaulage unter Berücksichtigung der statischen Erfordernisse und der Anweisungen des Herstellers.
* Bei Anstoßgefahr oder Gefahr des Hängenbleibens von großflächigen oder langen Bauteilen, unbedingt Leitseile beim Hochziehen verwenden.
	Massnahmen: * Geeignetes Hebezeug und geeignete Anschlagmittel verwenden
* Last erst nach Sicherung gegen Kippen/Herabfallen vom Haken lösen
	Massnahmen: * Arbeitskorb, Hubarbeitsbühnen, Arbeitsgerüst oder Leiter verwenden (siehe eigene Grundevaluierungen).
* Abweichend dürfen Konsolen, angeschweißte Sprossen, Profile von Gittermasten oder ähnliche tragfähige Konstruktionsteile als Standplätze verwendet werden, wenn eine geeignete Befestigungsmöglichkeit der PSA gegen Absturz vorhanden ist.
* Abweichend darf zum Lösen oder Befestigen von Anschlagmitteln sowie für das Fixieren von Bauteilen geeignete Bauteile als Zugang und Standplatz verwendet werden wenn -1. das Anbringen von Absturzsicherungen, Schutzeinrichtungen sowie das Erreichen oder Anbringen der zum Benützen der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz erforderlichen Befestigungsmöglichkeiten mit größeren Gefahren verbunden wäre, als der genannten Tätigkeiten ohne Absturzsicherung, 2. wenn Arbeitskörbe, Hubarbeitsbühnen, Gerüste, Anlegeleitern,.. aus technischen Gründen zur Durchführung der genannten Tätigkeiten nicht eingesetzt werden, oder es käme durch die Verwendung dieser Einrichtungen zu größeren Absturzgefahren als bei der Durchführung der genannten Tätigkeiten ohne Absturzsicherung,
3. müssen günstige Witterungsverhältnisse vorliegen, 4.die Tätigkeiten werden von unterwiesenen, erfahrenen und körperlich geeigneten Arbeitnehmern durchgeführt,
Jugendliche AN und Lehrlinge sind nicht als erfahrene AN anzusehen und kommen nicht in Betracht. 5.die als Zugänge benützten Bauteile sind ausreichend verankert, und 6. die als Zugänge benützten Bauteile sind mindestens 20 cm breit, wenn sie im Reitsitz benützt werden, oder sind bei geringerer Breite mit Einrichtungen für ein sicheres Festhalten versehen, wie Handläufen, gespannten Stahldrahtseilen oder Konstruktionsteilen.
	Massnahmen: * Nieten, Schrauben und sonstige Kleinteile gegen Herabfallen gesichert aufbewahren.
* Bereiche unterhalb der Montageplätze nicht betreten, kennzeichnen, absperren, bei Bedarf Warnposten einsetzen 
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